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Zusammenfassung 

Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ist ein zentraler Baustein der Energiewende und essenziell 
für die Dekarbonisierung der Industrie sowie die Erreichung der Klimaziele. Die bestehende Förder-
landschaft in Deutschland und Europa umfasst eine Vielzahl an Instrumenten, darunter direkte Pro-
jektsubventionen wie die Important Projects of Common European Interest Wasserstoff, auktionsba-
sierte Fördermechanismen wie die European Hydrogen Bank und H2Global, Carbon Contracts for Dif-
ference wie die Klimaschutzverträge, indirekte Förderinstrumente wie das europäische und nationale 
Emissionshandelssystem, sowie regulatorische Maßnahmen wie sektorale Nutzungsquoten und 
Nachhaltigkeitszertifizierungsverpflichtungen. Diese Instrumente sollen Investitionsanreize schaf-
fen und die Marktintegration erneuerbarer und kohlenstoffarmer Wasserstofftechnologien unter-
stützen. 

Allerdings zeigt die Analyse erhebliche Herausforderungen auf. Die Vielzahl an Instrumenten und bü-
rokratischen Prozessen führt zu einer hohen Komplexität, was insbesondere für kleine und mittel-
ständische Unternehmen eine Teilnahme erschweren kann. Zudem bestehen Zielkonflikte zwischen 
dem politisch angestrebten schnellen Markthochlauf und den strengen Nachhaltigkeitsanforderun-
gen für erneuerbaren Wasserstoff und dessen Derivate. Die mangelnde Investitionssicherheit, be-
dingt durch fehlende langfristige Verträge, unsichere politische und schwer einhaltbare regulatori-
sche Rahmenbedingungen, hemmt den Kapitalfluss und bremst die Entwicklung eines stabilen Was-
serstoffmarktes. 

Zur Beschleunigung des Hochlaufs sind eine Vereinfachung und bessere Abstimmung bestehender 
Fördermechanismen erforderlich. Die Unterstützung langfristiger Abnahmeverträge sowie eine ge-
zielte und effektive Nutzung der finanziellen und personellen Kapazitäten können dazu beitragen, In-
vestitionen zu erleichtern und eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa zu 
etablieren. 

 

Schlüsselwörter: Wasserstoff · Förderinstrumente · Regulatorik · H2Global · European Hydrogen 
Bank · Klimaschutzverträge · IPCEI Wasserstoff 
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In the jungle of public hydrogen funding: 

How complex instruments shape the market ramp-up 

Policy Brief Q1/2025 

 
Abstract 

The ramp-up of the hydrogen economy is a central component of the energy transition and essential 
for the decarbonisation of industry and the achievement of climate targets. The existing support 
landscape in Germany and Europe comprises a variety of instruments, including direct project subsi-
dies such as the Important Projects of Common European Interest Hydrogen, auction-based support 
mechanisms such as the European Hydrogen Bank and H2Global, carbon contracts for difference, 
indirect support instruments such as the European and the German emissions trading system, as 
well as regulatory measures such as sectoral utilisation quotas and sustainability certification obli-
gations. These instruments are intended to incentivise investment and support the market integra-
tion of renewable and low-carbon hydrogen technologies. 

However, the analysis reveals considerable challenges. The large number of instruments and bu-
reaucratic processes leads to a high level of complexity, which can make it difficult in particular for 
small and medium-sized companies to participate. There are also conflicting objectives between the 
politically desired rapid market ramp-up and the strict sustainability requirements for renewable 
hydrogen and its derivatives. The lack of investment security due to the lack of long-term contracts, 
uncertain political conditions and a regulatory framework that is difficult to comply with, hinders 
the flow of capital and slows down the development of a stable hydrogen market. 

To accelerate the ramp-up, existing support mechanisms need to be simplified and better harmo-
nised. Support for long-term purchase agreements and the targeted and effective utilisation of fi-
nancial and personnel capacities can help to facilitate investments and establish a sustainable hy-
drogen economy in Germany and Europe. 

 

Keywords: Hydrogen · Funding instruments · Regulation · H2Global · European Hydrogen Bank · Car-
bon Contracts for Difference · IPCEI Hydrogen  
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Abkürzungsverzeichnis 

AaaS Auction as a Service 

AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

BEHG Brennstoffemissionshandelsgesetz 

CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism / CO2 Grenzausgleichsmechansimus 

CEEAG Climate, Energy and Environmental State Aid Guidelines/ 
Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen 

CCUS Carbon Capture, Utilisation and Storage 

CO2e CO2-Äquivalente 

DV Delegierte Verordnung 

EHB European Hydrogen Bank 

Energie-Stg Energiesteuergesetz 

eSAF Electric Sustainable Aviation Fuel / nachhaltige Flugkraftstoffe nicht biogenen Ursprungs 

ETS Emission Trading System / Emissionshandelssystem 

H2 Wasserstoff 

HPA Hydrogen Purchasing Agreement 

HSA Hydrogen Sales Agreement 

IEA International Energy Agency / Internationale Energieagentur 

IF Innovation Fund / Innovationsfond 

ILO International Labor Organisation / Internationale Arbeitsorganisation 

IMA-GH2 Instrumente zur Beschleunigung des Markthochlaufs grünen Wasserstoffs und  
seiner Derivate (Projektname) 

IPCEI Important Projects of Common European Interest 

KMU Kleine und mittelständische Unternehmen 

KSV Klimaschutzvertrag 

KTF Klima- und Transformationsfond 

LCF Low Carbon Fuel 

NEHS Nationales Emissionshandelssystem 

NZIA Net Zero Industry Act 

RCF Recycled Carbon Fuels 

RED Renewable Energy Directive / Erneuerbare Energien Richtlinie 

RFNBO Renewable Fuel of Non Biological Origin 

TEHG Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 

THG Treibhausgas 

VgV Vergabeverordnung 
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1. Einleitung 

Wasserstoff und seine Derivate – darunter insbesondere Ammoniak und Methanol – sind zentrale Ele-
mente einer klimaneutralen Energieversorgung in Deutschland und essenziell für die Erreichung der 
europäischen Klimaziele. Neben ihrer Bedeutung für die Dekarbonisierung industrieller Prozesse 
kommt ihnen eine Schlüsselrolle bei der langfristigen Energiespeicherung sowie im Schwerlastver-
kehr zu. Die strategische Relevanz von Wasserstoff für die Transformation des Energiesystems spie-
gelt sich in den politischen Zielsetzungen Deutschlands und der Europäischen Union wider: Laut der 
Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung soll in Deutschland bis 2030 eine Elektrolyse-
kapazität von mehr als 10 GW installiert werden [1]. Parallel dazu sieht die Erneuerbare-Energien-Ver-
ordnung der EU vor, dass mindestens 42 % des industriellen Wasserstoffbedarfs durch Renewable 
Fuels of Non-Biological Origin (RFNBOs) gedeckt werden müssen [2].  

Ein Abgleich der prognostizierten Wasserstoffnachfrage mit den dafür erforderlichen Strommengen 
– für die Jahre 2030 und 2045 in Abbildung 1 dargestellt – verdeutlicht, dass ein erheblicher Teil des 
Bedarfs aus Importen gedeckt werden muss, was den Aufbau internationaler Wasserstofflieferketten 
notwendig macht. Die Bundesregierung rechnet hier ebenso wie verschiedene unabhängige Abschät-
zungen mit einem Anteil von 50-70 % an Importen [1], [3], [4], [5], [6]. Die aktuelle Entwicklung zeigt 
jedoch eine beträchtliche Diskrepanz zwischen den angestrebten Zielen und der realen Umsetzung. 
Bisher wurden finale Investitionsentscheidungen nur für etwa 1 GW an Elektrolysekapazität getroffen 
und von den für 2030 geplanten 10 GW sind bislang lediglich knapp über 100 MW in Betrieb [7], [8]. 
Auch wenn das geplante Wasserstoffkernnetz eine Importkapazität von 60 GW vorsieht [7], fehlen 
bislang nennenswerte Lieferverträge und Handelsbeziehungen mit internationalen Partnern für (au-
ßer-)europäische Importe.  

Eine positive Ausnahme bildet der jüngst abgeschlossene Vertrag zwischen dem H2Global-Interme-
diär Hintco und dem Ägyptischen Unternehmen Fertiglobe über die Lieferung von maximal 397 kt 
Ammoniak bis 2033 zum Hafen von Rotterdam [9]. Darüber hinaus bestehen bisher nur Absichtser-
klärungen, wie die Partnerschaft zwischen ACWA Power (Saudi-Arabien) und dem deutschen Ener-
giekonzern SEFE zur Lieferung von 200.000 t grünem Wasserstoff pro Jahr, allerdings stoßen auch 
diese immer wieder auf Schwierigkeiten [10]. So wurde die 2022 unterzeichnete Absichtserklärung 
zwischen Equinor (Norwegen) und RWE (Deutschland) für eine Lieferkette für blauen Wasserstoff im 
September 2024 auf Eis gelegt. Equinor betonte, dass es ohne langfristige Verträge und klare Märkte 
nicht investieren könne, während RWE erklärte, dass das Projekt ohne die staatliche Unterstützung 
von Norwegen und Deutschland nicht realisierbar sei [11], [12].  

Die skizzierte Diskrepanz zwischen den ambitionierten Zielvorgaben und der tatsächlichen Entwick-
lung ist auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen. Neben technischen Herausforderungen und 
hohen Kapitalkosten bestehen erhebliche Marktrisiken, die durch volatile Preisentwicklungen zusätz-
lich verschärft werden. 
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Abbildung 1: Wasserstoffbedarf für Deutschland und resultierender Strombedarf bei Erzeugung 
mittels Elektrolyse 

 
Abb. 1 Anmerkungen: Wärmeerzeugung ist nicht inkludiert. Zahlen der Bundesregierung für den gesamten Wasserstoff- und 
Derivatebereich liegen leicht über den aufgeführten Zahlen. Elektrolyse-Effizienz: 65 %. 
Abb. 1 Quelle: [13] 

Prognosen wie die der Internationalen Energieagentur (IEA) — dargestellt in Abbildung 2 — zeigen 
eine Tendenz zu steigenden Gestehungskosten und eine hohe Unsicherheit hinsichtlich der Produkti-
onskosten von Wasserstoff im Jahr 2030, was Investitionsbereitschaft hemmt.  

Bereits existierende Fördermechanismen – darunter Investitions- und Produktionszuschüsse, Diffe-
renzkostenmechanismen, und regulatorische Maßnahmen – sollen diese Herausforderungen adres-
sieren, erzielen jedoch bislang keine ausreichende Wirkung. Trotz dieser Instrumente bleibt die Lücke 
zwischen den tatsächlichen Produktionskosten und den Zahlungsbereitschaften zu groß, um die not-
wendigen Mengen zu erreichen. Es stellt sich somit die Frage, woran die Instrumente aktuell scheitern 
und wie sie optimiert werden können, um bessere Ergebnisse zu produzieren. Das ist entscheidend, 
um die zeitnahe Bereitstellung von nicht nur erneuerbarem, sondern auch kohlenstoffarmen Wasser-
stoff in Deutschland sicherzustellen und den Wasserstoffhochlauf zu beschleunigen, damit der Markt 
langfristig stabilisiert werden kann.  
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Abbildung 2: Entwicklung der im Net-Zero Szenario der IEA prognostizierten Wasserstoffgeste-
hungskosten für das Jahr 2030 

 
Abb. 2 Anmerkungen:  Bandbreiten der Kosten geben regionale Unterschiede in (Investitions-)Kosten sowie der Verfügbarkeit 
erneuerbarer Energien an. 1) CCUS: Carbon Capture, Utilisation and Storage. 2) Angenommene Erdgaspreise für 2030 sind 3,5 - 
27,6 USD/MWh (2023) und 3,5 - 51,7 USD/MWh (2024). 
Abb. 2 Quelle: Eigene Abbildung basierend auf [14], [15], [16], [17] 

Dieser Policy Brief soll einen Überblick über die derzeitige Förder- und Regulierungslandschaft im 
Bereich des Wasserstoffhochlaufs geben sowie eine erste Analyse liefern, wie die einzelnen Instru-
mente in ein Gesamtkonzept einzuordnen sind. Die hier erarbeiteten Inhalte basieren auf Analysen 
aus dem Forschungsprojekt „Instrumente zur Beschleunigung des Markthochlaufs grünen Wasser-
stoffs und seiner Derivate“ (IMA-GH2), gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz unter dem Förderkennzeichen 03El1078A. Das Forschungsprojekt, welches das Energy 
Systems and Market Design Lab der Technischen Universität Nürnberg zusammen mit der For-
schungsstelle Energienetze und Energiespeicher der Ostbayerischen Technischen Hochschule Re-
gensburg durchführt, hat zum Ziel, bestehende Instrumente zum Hochlauf grüner Wasserstoffmärkte 
umfassend zu analysieren und zu bewerten. Im Rahmen des Projekts erfolgt eine Gegenüberstellung 
der Instrumentenergebnisse mit theoretischen Modellierungen sowohl auf der Angebots- als auch 
der Nachfrageseite grünen Wasserstoffs, um die Wirkung der Instrumente zu erfassen, deren Effizi-
enz zu erhöhen und insgesamt den Markthochlauf zu beschleunigen.   
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2. Analyse der Förderlandschaft 

2.1. Überblick über Förderinstrumente 
Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft wird durch zahlreiche Förderinstrumente auf europäischer 
und nationaler Ebene unterstützt. Im Folgenden Text werden die wichtigsten Fördermechanismen 
vorgestellt, gegliedert nach ihrer Wirkung auf den Bundes- bzw. EU-Haushalt — in ausgaben- und 
einnahmewirksame Maßnahmen — sowie nach regulatorischen Vorgaben. Tabelle 1 bietet zudem eine 
kompakte Übersicht der betrachteten Instrumente und verdeutlicht deren Vielfalt hinsichtlich Wir-
kungsebene, Typologie, Zielsetzungen und rechtlicher Grundlagen. 

Ausgabewirksam 

Die klassischen Förderinstrumente im engeren Sinne sind die ausgabewirksamen Maßnahmen, die als 
direkte Subventionen für Unternehmen konzipiert sind. In der Wasserstoffwirtschaft umfasst dies 
insbesondere die Important Projects of Common European Interest Wasserstoff, die Unterstützung 
durch die European Hydrogen Bank, die Klimaschutzverträge sowie die Initiative H2Global. 

Die Important Projects of Common European Interest (IPCEI) Wasserstoff nutzen eine Möglichkeit 
im Rahmen der europäischen Beihilferegelung, um eine projektspezifische Förderung von Vorhaben 
entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette zu ermöglichen. Das Programm ermöglicht 
den Mitgliedstaaten die finanzielle Unterstützung von Vorhaben, die einen wesentlichen Beitrag zu 
den strategischen Zielen der EU leisten, aber ohne Förderung nicht realisierbar wären [18], [19]. 

Dabei geht es insbesondere um die Entwicklung und Nutzung von Wasserstofftechnologien zur Erfül-
lung der Europäischen Energie- und Klimaziele sowie zur Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen 
[20]. Die Fördermittel stammen aus den nationalen Haushalten der Mitgliedstaaten, wobei diese auch 
teilweise EU-Mittel nutzen, etwa über das kreditfinanzierte Programm Next Generation EU [21], [22]. 
Die IPCEIs wurden gesammelt in vier Projektwellen (Hy2Tech, Hy2Use, Hy2Infra, Hy2Move) beihilfe-
rechtlich von der EU-Kommission geprüft [23], [24], [25], [26]. 

Die European Hydrogen Bank (EHB) ist eine Initiative der Europäischen Kommission mit dem Ziel, ei-
nen heimischen Markt für erneuerbaren Wasserstoff in der EU zu etablieren und die Transparenz und 
Koordination in der Wasserstoffwertschöpfungskette zu verbessern [27]. Die Subvention erfolgt über 
fixe Zuschüsse pro Kilogramm Wasserstoff, die durch einen Auktionsmechanismus ermittelt werden. 
Wasserstoffproduzenten mit Sitz im europäischen Wirtschaftsraum können sich bewerben, sofern 
ihre Projekte die EU-Standards für erneuerbaren Wasserstoff (siehe Regulierungen zu RFNBOs) ein-
halten und mindestens 5 MWe an neu installierter Elektrolysekapazität aufweisen [28].  

Die Resultate der ersten Auktion (IF23) zu Beginn des Jahres 2024 demonstrierten eine hohe Wettbe-
werbsintensität innerhalb der Auktionen, wobei sich für sechs Projekte Zuschüsse zwischen 0,37 und 
0,48 €/kgH2 ergaben. Die Projekte werden in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich 1,52 Mio. t 
(50,66 TWh) erneuerbaren Wasserstoff produzieren [29]. Zusätzlich ist es für die Mitgliedsstaaten 
über das Auctions-as-a-Service-Programm (AaaS) möglich, nationale Mittel für Projekte in ihrem 
Land bereitzustellen, die in der Auktion keinen Zuschlag erhalten haben. Dabei werden alle nicht be-
zuschlagten Projekte des jeweiligen Landes in aufsteigender Reihenfolge nach ihrem Gebot für die 
Prämienzahlung sortiert und bis zum Erreichen der nationalen Budgetobergrenze gefördert [30], [31]. 
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Tabelle 1: Übersicht Wasserstoffförderinstrumente 

Instrument Wirkungs-
ebene 

Typ Finanzierung Finanz- 
volumina 

Zielsetzung Regulatorische Be-
dingungen 

Rechtsgrundlagen 
A

us
ga

be
w

irk
sa

m
 

IPCEI  
Wasserstoff 

EU Beihilfe- 
regelung 

EU-Mitglieds-
staaten 

DE: 5.879 M€ 
EU: 18.905 M€ 

Finanzierung strategischer H2-
Projekte 

EU-Taxonomie 
 

o Art. 107 (3) b AEUVa)  
o Mitteilung (2021/C 528/02) 

European  
Hydrogen Bank  

EU 
(DE mit 
AaaSb)) 

Auktion 
um feste  
Prämien 

EU Innovations-
fonds 
DE AaaS: KTFc) 

DE: ~350 M€ 
EU: ~2245 M€ 

Beschleunigung des Ausbaus 
von H2-Produktionskapazitäten 
in der EU 

o RFNBOd) 
o <25 % Elektrolyse-

Stacks aus China 

o Mitteilung C/2024/4185  
o NZIAe) 
o RED II 

Klimaschutz-
verträge 

DE Contracts 
for Dif-
ference 

KTF DE: ~11.157 M€ Anreiz zur Dekarbonisierung der 
Industrie 

o EU-Taxonomie 
o CO2-Limit (DVf) EU 

2023/1185) 

o Förderrichtlinien KSV 
o CEEAGg) 

H2Global Weltweit Doppel- 
seitige  
Auktion 

1. Ausschrei-
bung: KTF,  
grds. offen 

DE: ~3.100 M€ 
NL: ~300 M€ 

Förderung des globalen Handels 
mit erneuerbarem H2 und insb. 
H2-Derivaten 

o RFNBO o CEEAG 
o VgVh) 
o REDi) II 

Ei
nn

ah
m

ew
irk

sa
m

 EU-Emissions-
handel  

EU Cap-and-
Trade-   
System 

CO2-Emittenten 2023: 
DE: ~7.700M€ 
EU: ~33.000 M€ 

Reduktion von EU-THGj)-Emissio-
nen im Industrie- & Energiesek-
tor sowie Luft- & Seeverkehr 

 o European Climate Law 
o ETSk)-Richtlinien 

Nationaler 
Emissions- 
handel  

DE Festpreis- 
ab 2026 
Cap-and-
Trade-   
System 

Inverkehrbrin-
ger von Brenn-
stoffen 

2024:  
~13.000 M€ 

Reduktion von DE-Emissionen im 
Heiz- & Verkehrssektor 

 o BEHGl) 
o EnergieStGm) 
o TEHGn) 

Re
gu

lie
ru

ng
 

Erneuerbarkeit 
RFNBO 

EU Kriterium / / Sicherstellung Erzeugung von 
RFNBOs aus erneuerbaren  
Energien 

o Zusätzlichkeit  
o zeitliche Korrelation 
geographische Korr.  

DV (EU) 2023/1184 

CO2-Limit 
RFNBO/LCFo) 

EU Kriterium / / Begrenzung des THG-Ausstoßes 
bei RFNBO-Produktion 

o Emissionen < 3.38 
kgCO2eq/kgH2 

DV (EU) 2023/1185 

Sektorale 
RFNBO Quoten 

DE Quote / / Sicherstellung Mindestanteils 
RFNBOs in Transport & Industrie 

RFNBO (DV EU 
2023/1184) 

Richtlinie (EU) 2023/2413  
(RED III) 

EU-Taxonomie EU Kriterien-
system 

/ / Klassifizierung von nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 

Wesentlicher Beitrag zu 
min. 1 von 6 Zielen 

Verordnung (EU) 2020/852 

Tab. 1 Anmerkungen:  
a) Vertrag über die Arbeitsweise der EU 
b) Auction as a Service 
c) Klima- und Transformationsfonds 
d) Renewable Fuel of Non Biological Origin  
e) Net Zero Industry Act 

f) Delegierte Verordnung (EU) 
g) EU Climate, Energy and Environmental State Aid Guidelines  
h) Vergabeverordnung 
i) Renewable Energy Directive  
j) Treibhausgase (gemessen in CO2-Äquivalenten, CO2e) 

k) Emission Trading System 
l) Brennstoffemissionshandelsgesetz 
m) Energiesteuergesetz 
n) Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz 
o) Low Carbon Fuel 

Tab. 1 Quelle: Eigene Abbildung im Rahmen des Projekts IMA-GH2 basierend auf [2], [18], [23], [24], [25], [26], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44]
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Einen anderen Ansatz verfolgen die Klimaschutzverträge (KSV), die als Carbon Contracts for Diffe-
rence zu einem definierten CO2-Preis fungieren. Dieses nationale Förderprogramm zielt auf die De-
karbonisierung der deutschen Industrie durch die Förderung emissionsarmer, transformativer Pro-
duktionsprozesse ab. Das Instrument basiert auf einem Gebotsverfahren, bei dem Unternehmen den 
Zuschlag erhalten, die mit den geringsten Fördermitteln die größten CO₂-Einsparungen erreichen 
können. Die Förderung erfolgt über 15 Jahre und deckt die Differenz zwischen einem dynamisierten 
Vertragspreis, welcher laufend an die aktuellen Kosten für die CO2-Einsparungen angepasst wird, und 
dem effektiven CO₂-Preis aus dem EU ETS ab. Die CO2-Einsparungskosten für die Wasserstoffnut-
zung werden anhand des HydexPLUS-Index berechnet und entsprechen der Differenz zwischen 
grauem und grünem bzw. blauem Wasserstoff. Der HydexPLUS ist ein Vollkostenindex für die Was-
serstoffproduktion in Deutschland, der sich aus Investitionskosten basierend auf Werten des Euro-
pean Hydrogen Observatory, umgelegt auf die Volllaststunden, und den Betriebskosten basierend auf 
Rohstoff- und CO₂-Preisen der letzten 365 Tage zusammensetzt [42], [45], [46], [47]. 

Sollten CO₂-Preise im ETS den Vertragspreis übersteigen, sind Rückzahlungen vorgesehen. Ziel ist 
die Reduktion von 60 % der Treibhausgasemissionen ab Jahr drei und 90 % im letzten Vertragsjahr im 
Vergleich zu einem definierten Referenzsystem. Förderfähig sind Projekte in Deutschland mit einem 
Mindestfördervolumen von 15 Mio. € und Emissionen von mindestens 10 kt CO₂e pro Jahr. Wenn Was-
serstoff verwendet wird, muss dieser den EU-Anforderungen für erneuerbaren oder CO2-armen Was-
serstoff entsprechen und somit eine THG-Mindesteinsparung von 70 % gegenüber fossilem Wasser-
stoff aufweisen (siehe DV zu RFNBO und LCF) [42], [47].  

In der ersten Runde wurden 15 Projekte mit einem maximalen Budget von insgesamt 2,8 Mrd. € geför-
dert, von denen allerdings nur fünf Projekte Wasserstoff als zentralen Energieträger nutzen [48].  

H2Global nutzt einen doppelseitigen Auktionsmechanismus, um den Markt für nachhaltige Wasser-
stoffimporte zu fördern. Hierbei wird die Differenz zwischen den Produktionskosten von erneuerba-
rem Wasserstoff und der Zahlungsbereitschaft der Abnehmer für einen Zeitraum von maximal zehn 
Jahren ausgeglichen. H2Global nutzt dafür zwei Arten von Verträgen: Langfristige, über Auktionen 
vergebene Hydrogen Purchase Agreements (HPAs), sichern die Beschaffung von Wasserstoff und 
dessen Derivaten hauptsächlich aus Nicht-EU-Ländern und schaffen dabei Investitionssicherheit auf 
der Angebotsseite. Kurzfristige, ebenfalls verauktionierte Hydrogen Supply Agreements (HSAs) wer-
den an europäische Abnehmer vergeben. Durch die kürzere Laufzeit der HSAs sollen die dabei offen-
gelegten Zahlungsbereitschaften den zeitnahen Übergang hin zu indexbasierten Verträgen ermögli-
chen. Die Kostendifferenz zwischen den Liefer- und Abnahmeverträgen wird durch einen Intermediär 
mithilfe staatlicher, aber auch privater Mittel geschlossen. Ziel ist es, die Lücke zwischen Angebot 
und Nachfrage zu schließen, den Einsatz emissionsarmer Technologien zu fördern und regulatorische 
sowie marktbedingte Unsicherheiten zu verringern. Die ersten Ausschreibungen für HPAs, finanziert 
durch den KTF, setzten dabei die EU-Standards für RFNBOs voraus [32], [44], [49]. 

Die erste Auktion für Ammoniak auf der Anbieterseite führte zu einem HPA mit dem Produzenten Fer-
tiglobe, einer Tochter des staatlichen Öl- und Gasunternehmens ADNOC in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten, mit einem Volumen von über 397.000 t Ammoniak (70.427 kgH2). Die Lieferung nach 
Rotterdam beginnt 2027 zu einem Preis von 1 €/kg Ammoniak (5,64 €/kgH₂). Eine weitere Auktion für 
nachhaltiges Flugbenzin nicht biogenen Ursprungs (eSAF) wurde allerdings aufgrund zu weniger 
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Teilnehmer und unzureichender Mengen abgebrochen, und auch die Auktion für Methanol konnte 
noch nicht abgeschlossen werden [9]. 

Ende 2024 genehmigte die EU-Kommission eine zweite Ausschreibung zum Ankauf erneuerbarer 
Wasserstoffprodukte, die im Februar 2024 mit einem Fördervolumen von bis zu 3 Mrd. € (derzeit 
2,5 Mrd. € verfügbar) startete [41], [50]. In dieser werden fünf weitere Lots ausgeschrieben, von denen 
vier auf spezifische Bezugsregionen ausgerichtet (Nordamerika, Südamerika & Ozeanien, Afrika, 
Asien) und offen für sowohl Wasserstoff als auch Wasserstoffderivate sind. Das fünfte Lot ist regio-
nunspezifisch – somit könnte auch aus europäischen Ländern importiert werden  – und setzt moleku-
laren Wasserstoff als Endprodukt voraus [51]. Bemerkenswert ist die Zusammenarbeit mit den Nie-
derlanden, die sich mit 300 Mio. € an der Ausschreibung des weltweiten Lots beteiligen [41]. Die zu 
liefernden Produkte müssen in dieser zweiten Ausschreibungsrunde eine THG-Einsparung von 73 % 
bis zum Lieferpunkt aufweisen, sodass sie sich nicht durch zusätzliche potenzielle Emissionen, die 
beim späteren Weitertransport zum Endpunkt entstehen können, für die Erfüllung der RFNBO-Krite-
rien (70 % THG-Einsparung) disqualifizieren würden [51]. 

Einnahmewirksam 

Die in Deutschland geltenden Emissionshandelssysteme belasten im Gegensatz zu den ausgabewirk-
samen Instrumenten nicht den Bundeshaushalt, sondern unmittelbar die CO₂-Emittenten. Dadurch 
schaffen sie indirekte Anreize für den Einsatz CO₂-armer Technologien wie Wasserstoff als Energie-
träger, allerdings sind die komparativen Vorteile gerade bei Wasserstoff und Derivaten bisher meist 
nicht ausreichend, um eine Wettbewerbsfähigkeit gegenüber fossilen Alternativen zu schaffen. 

Das EU Emissions Trading System (EU ETS) stellt ein zentrales Instrument der europäischen 
Klimapolitik dar. Seit dem Jahr 2005 reguliert es den CO2-Ausstoß in den Sektoren Industrie und Ener-
gie sowie seit dem Jahr 2024 auch im Luft- und Seeverkehr. Als Cap-and-Trade-System setzt es eine 
Obergrenze für Emissionen, die durch handelbare Zertifikate abgedeckt werden. Die Ausgabe dieser 
Zertifikate erfolgt entweder durch Versteigerung oder kostenlose Zuteilung, wobei die Gesamtzahl 
der ausgegebenen Zertifikate jährlich reduziert wird, um eine schrittweise Reduktion der Emissionen 
und die Einhaltung der Obergrenze zu gewährleisten [33], [52].  

Die ETS-Teilnehmer können die Zertifikate untereinander handeln (trading) oder bei Nichtverwen-
dung die Zertifikate in kommenden Perioden nutzen (banking). Außerdem ist es aufgrund der Über-
schneidung von Zuteilungs- und Abgabefristen der Zertifikate implizit möglich, freie Zuteilungen aus 
der aktuellen Periode für Emissionen aus der vergangenen Periode zu nutzen (borrowing) [52], [53]. 

Der deutsche Anteil an den Einnahmen aus dem EU-Zertifikatehandel belief sich im Jahr 2024 auf 
5,5 Mrd. €. Diese Mittel wurden vollständig zur Finanzierung nationaler Klimaschutzmaßnahmen so-
wie des Europäischen Innovations- und Modernisierungsfonds und ab 2026 auch des Klima-Sozial-
fonds verwendet [34], [54].  

Bisher deckt das derzeitige EU ETS allerdings nur einen Teil der Emissionen ab. Insbesondere die Sek-
toren Gebäude und Verkehr sind noch nicht vom ETS erfasst, weshalb in Deutschland im Jahr 2021 das 
Nationale Emissionshandelssystem (NEHS) eingeführt wurde [35]. Der grundsätzlich als Cap-and-
Trade System implementierte Mechanismus startete mit einer Fixpreisphase bis zum Jahr 2025, ge-
folgt von einer Phase eines Emissionshandels mit engem Preiskorridor ab 2026 [55]. Die Einnahmen 
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aus dem NEHS, welche im Jahr 2024 rund 13 Mrd. € betrugen, flossen vollständig in den KTF [56]. Ab 
dem Jahr 2027 soll ein neu eingeführtes Emissionshandelssystem, das sogenannte EU-ETS II, die 
Emissionen aus den Sektoren Gebäude und Verkehr auch auf europäischer Ebene regulieren [55]. Der 
Übergang des NEHS in den EU ETS II wurde im Februar 2025 durch einen Gesetzesbeschluss des Bun-
destags geregelt [57].  

Ergänzend zum EU-ETS soll durch den Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) verhindert 
werden, dass emissionsintensive Produktionsprozesse aus der EU in andere Weltregionen verlagert 
werden [58]. Allerdings dürfte die derzeitige Ausgestaltung diesem Ziel noch nicht gerecht werden. 
Der CBAM erfordert derzeit eine Berichterstattung über die Emissionen bei Importen bestimmter Pro-
dukte, darunter Wasserstoff und Ammoniak, und stellt ab dem Jahr 2026 sicher, dass die zugehörigen 
CO₂-Emissionen entsprechend dem EU ETS bepreist werden [58], [59]. Allerdings sind Produkte hö-
herer Wertschöpfungsstufen bisher nicht inkludiert, wenngleich aktuell Maßnahmen ergriffen wer-
den, den CBAM zu überarbeiten [60]. 

Regulierungen 

Neben finanziellen Instrumenten gibt es auf europäischer und nationaler Ebene auch Regulierungen, 
die den Hochlauf von erneuerbarem Wasserstoff fördern sollen. Diese können produktspezifische 
Zahlungsbereitschaften, allerdings auch die Produktionskosten von Wasserstoff und seinen Deriva-
ten erhöhen. Insbesondere die Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU in der aktuellen dritten No-
velle, die zugehörigen delegierten Verordnungen sowie die entsprechenden Umsetzungen in nationa-
les Recht sind hier prägend.  

Die Erneuerbare-Energien-Richtlinie III (RED III) schafft den rechtlichen Rahmen für den Hochlauf 
erneuerbarer Energien in der EU. Neben umfangreichen Vorgaben und Zielen zum generellen Einsatz 
erneuerbarer Energien enthält die RED III auch verbindliche Quoten für den Einsatz von RFNBOs, die 
in der RED II definiert wurden. Sektorspezifische Ziele sehen unter anderem vor, dass bis 2030 min-
destens 42 % des in der Industrie verwendeten Wasserstoffs als RFNBO zertifiziert sein muss (60 % 
bis 2035). Im Transportsektor müssen bis 2030 mindestens 1 %, im Seeverkehr mindestens 1,2 % der 
eingesetzten Kraftstoffe RFNBOs sein, wobei auch Recycled Carbon Fuels (RCFs) optional (je nach 
nationaler Umsetzung) auf die Ziele angerechnet werden können [2]. 

Die Delegierten Verordnungen (DV) zu Artikel 27 und 28 der RED II (2023/1184 & 2023/1185) wurden 
von der Europäischen Kommission verabschiedet, um klare Anforderungen für die Produktion von 
RFNBOs, RCFs sowie die Berechnung ihrer THG-Einsparungen zu schaffen. Die Kommission verfolgt 
hierbei das Ziel, sicherzustellen, dass die Wasserstoffproduktion nachhaltig erfolgt, dass sie den Aus-
bau erneuerbarer Energien unterstützt und damit nicht die Ziele des Stromsektors konterkariert [38]. 

RFNBOs sind erneuerbare Brennstoffe aus nicht biogenem Ursprung, darunter Wasserstoff sowie 
dessen Derivate wie Ammoniak, Methanol oder auch synthetisches Methan, vorausgesetzt der bei der 
Herstellung benötige Kohlenstoff stammt aus als erneuerbar definierten Quellen. RCFs dagegen sind 
kohlenstoffbasierte Kraftstoffe, die aus der Synthese von nicht erneuerbaren CO2-Abfallströmen und 
Wasserstoff gewonnen werden [38]. Die DV zu Artikel 27 stellt dabei folgende Anforderungen für die 
„Erneuerbarkeit“ der Stromerzeugung für die RFNBO-Produktion, wie z. B. die Elektrolyse: 
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• Zusätzlichkeit: Der Strom für die Herstellung von RFNBOs muss aus neuen erneuerbaren 
Energieanlagen stammen, die speziell zur Deckung der Nachfrage der Anlagen zur Erzeugung 
der RFNBOs errichtet werden. 

• Zeitliche Korrelation: Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien muss zeitgleich mit der 
RFNBO-Produktion erfolgen (zunächst monatlicher Abgleich, ab 2030 stündlich). 

• Geografische Korrelation: Der Strom muss aus derselben oder einer angrenzenden Gebots-
zone stammen wie die Produktionsanlage. 

Außerdem wird definiert, welche CO2-Quellen für die Produktion von kohlenstoffhaltigen RFNBOs als 
erneuerbar gelten. Dazu zählen Direct Air Capture, biogenes CO₂ und abgeschiedenes CO2 von fossi-
len Stromkraftwerken (allerdings nur bis 2036) sowie anderen industriellen Anlagen (bis 2041). Aller-
dings müssen CO2-Emissionen, die in Industrieverfahren oder bei der Verbrennung nicht nachhaltiger 
Brennstoffe entstehen und für die Produktion von RFNBOs und RCFs genutzt werden sollen, bereits 
in einem vorgelagerten Schritt durch eine „wirksame CO2-Bepreisung“ erfasst werden. Damit soll ein 
Anreiz geschaffen werden, diese Emissionen von vornherein zu vermeiden. Andernfalls gelten diese 
Emissionen nicht als vermieden und werden auf die THG-Intensität angerechnet [37].  

Die DV zu Artikel 28 legt die Methodik zur Bewertung und die zu erreichende Höhe der THG-Einspa-
rungen für RFNBOs und RCFs fest. Die THG-Einsparungen müssen den gesamten Lebenszyklus um-
fassen, einschließlich Produktion, Transport und Nutzung und dabei mindestens 70 % im Vergleich zu 
fossilem Wasserstoff betragen. Dies entspricht einem Schwellenwert von maximal 28,2 g CO₂e/MJ, 
bzw. 3,38 kgCO2e/kgH2 [37], [38]. 

Die sich noch in der Entwurfsphase befindliche DV zu Artikel 9 der RED III regelt die Berechnung und 
Bewertung von Treibhausgasemissionseinsparungen für kohlenstoffarme Brennstoffe (Low Carbon 
Fuels, LCFs). LCFs umfassen Kraftstoffe, die unter Verwendung fossiler Energieträger, Kernenergie 
oder Netzstrom hergestellt werden und dabei Treibhausgaseinsparung von mindestens 70 % im Ver-
gleich zu fossilen Alternativen aufweisen [61]. Sie sollen kurz- bis mittelfristig den Wasserstoffhoch-
lauf beschleunigen und die Einführung erneuerbarer Brennstoffe ergänzen [62]. Die Verabschiedung 
und Veröffentlichung der DV war für das vierte Quartal 2024 vorgesehen, steht jedoch zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung dieses Policy Briefs noch aus [61].  

Die EU-Taxonomie aus Verordnung (EU) 2020/852 ist ebenfalls eine relevante Regulierung für Was-
serstoffprojekte. Sie etabliert ein Klassifizierungssystem, das Kriterien für nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten festlegt. Sie soll Investitionen in klimafreundliche Projekte lenken, Investoren vor 
Greenwashing schützen und so Unternehmen dabei unterstützen, klimafreundlicher zu werden. Die 
Handreichungen zur Taxonomie sind äußerst umfangreich und umfassen derzeit mehr als 500 Seiten 
technischer Kriterien und Vorgaben, welche regelmäßig aus Basis neuer technologischer Entwicklun-
gen und wissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst werden [39], [63], [64], [65], [66], [67].  
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2.2. Einordnung in die Wertschöpfungskette 

Abbildung 3: Darstellung der Instrumente entlang der Wasserstoffwertschöpfungskette 

 
Abb. 3 Anmerkungen:  1) Übergangsphase von 2023 bis 2025: Reporting von THG-Emissionen (kein Erwerb von Emissionszerti-
fikaten) für bestimmte Produkte: H2, elektrischer Strom, Düngemittel (inkl. Ammoniak), Aluminium, Eisen und Stahl, Zement. 
Abb. 3 Quelle: Eigene Abbildung im Rahmen des Projekts IMA-GH2 basierend auf [2], [19], [42], [42], [55], [58], [59], [68], [69], 
[70], [70], [71] 

Die detaillierte Betrachtung der einzelnen Instrumente zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in 
Abschnitt 2.1 illustriert bereits, dass diese ein sehr komplexes System erzeugen. Neben der isolierten 
Betrachtung der einzelnen Instrumente liefert die gemeinsame Betrachtung über die Wertschöp-
fungskette in Abbildung 3 ein wertvolles Bild der Förderlandschaft. Deutlich wird hierbei, dass IPCEI 
als Instrument die gesamte Wertschöpfungskette adressiert, wohingegen sich die EHB auf Erzeuger 
und die KSV auf Verbraucher fokussieren. H2Global agiert als zweiseitiges Instrument und involviert 
somit sowohl Erzeuger als auch Verbraucher. Durch die Anlieferung und Abnahme an einem Zielort 
enthalten die Verträge auf der jeweiligen Seite auch die anteiligen Kosten für die Nutzung oder den 
Aufbau von Infrastruktur bis und ab dem Zielort [32]. Die einnahmenwirksamen Instrumente des ETS 
und NEHS setzen als emissionsbezogene Cap- and Trade-Systeme übergeordnet in der europäischen 
bzw. nationalen Wertschöpfungskette an. Regulierungen wie die RFNBO-Kriterien und -Quoten oder 
die RED III schaffen zusätzliche Anforderungen für die gesamte Wertschöpfungskette. Es wird deut-
lich, dass die Förderinstrumente auf allen Wertschöpfungsstufen mit dem nationalen und dem euro-
päischen Emissionshandel sowie den RED III Kriterien und Quoten interagieren. 

Bei den Instrumenten zum Hochlauf spielt zudem der geografische Geltungsbereich eine entschei-
dende Rolle. Dies zeigt sich beispielsweise bei H2Global, das derzeit gezielt den Import von Wasser-
stoff aus Regionen außerhalb der EU nach Deutschland fördert. Eine Ausnahme bildet hierbei das 
weltweite Lot in der zweiten Ausschreibungsrunde [50], [51]. Eine weitere wichtige geografische Dif-
ferenzierung ergibt sich durch den CBAM. Nach seiner Einführungsphase soll der CBAM als Aus-
gleichssystem zum innerhalb der EU geltenden ETS dienen [58]. 
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2.3. Zeitschienen-Analyse 

Abbildung 4: Darstellung der Zeitabläufe und Budgets der Instrumente 

 
Abb. 4 Anmerkungen:  1) Kein genaues Budget bekannt, 2) Die Niederland tragen 300 M€ zum Ankaufsvolumen bei 
Abb. 4 Quelle: Eigene Abbildung im Rahmen des Projekts IMA-GH2basierend auf [9], [20], [23], [24], [25, S. 20], [26], [32], [42], [43], [48], [71], [72], [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79] 
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Abbildung 4 verdeutlicht die zeitliche Abfolge der verschiedenen Förderinstrumente und deren Bud-
gets. Die hohe Komplexität entsteht dabei vor allem durch die parallele Existenz mehrerer Phasen 
und die unterschiedlichen Designs der Instrumente. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, 
sich gleichzeitig mit den komplexen Mechanismen, Voraussetzungen und Bewerbungsverfahren die-
ser Instrumente vertraut zu machen. Zudem erfordert die Vielzahl gleichzeitig verfügbarer Angebote 
eine genaue Abwägung und fundierte Kenntnisse, um die jeweils passenden Fördermöglichkeiten 
auszuwählen und erfolgreich daran teilzunehmen. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, 
dass einige konkrete Projekte zwar zu Beginn im Rahmen der hier dargestellten Fördermaßnahmen 
enthalten waren, im Verlauf aber aus unterschiedlichen Gründen aus diesen herausgelöst worden 
sind. Beispiele hierfür sind die ursprünglich in IPCEI enthaltenen Projekte tkH2steel von Thyssen-
Krupp Steel, das mit 2 Mrd. € gefördert wurde, und das Projekt Hy4Chem-El von BASF, welches eine 
Förderung von 134 Mio. € erhielt [80], [81], [82], [83]. Diese werden nun im Rahmen der Leitlinien für 
staatliche Klima-, Umweltschutz- und Energiebeihilfen (CEEAG) durch nationale Mittel gefördert 
[84], [85]. 

 

2.4. Bürokratische Prozessanforderungen für Unternehmen 

Die zusammenfassende Darstellung der notwendigen Prozessschritte in Abbildung 5 soll ein grund-
legendes Verständnis der bürokratischen Abläufe vermitteln, die Unternehmen für die Teilnahme an 
den Förderinstrumenten durchlaufen müssen. Im Fall der RED III erfolgt dies über den Zertifizierungs-
prozess für RFNBOs, der für die Anrechnung auf RFNBO-Quoten notwendig ist. 

Besonders bei den ausgabewirksamen Instrumenten zeigt sich, dass die Teilnahme mit einer komple-
xen, mehrstufigen Prozesskette verbunden ist. Insbesondere IPCEI Wasserstoff erfordert zahlreiche 
Verfahrensschritte, darunter Kollaborationsmaßnahmen sowie den Pränotifizierungs- und Notifizie-
rungsprozess, um Projekte im entsprechenden Förderrahmen erfolgreich umzusetzen. Im Vergleich 
dazu erscheinen die Prozessketten für einnahmewirksame Instrumente wie das EU ETS oder das 
NEHS deutlich kürzer. Dies liegt unter anderem an der verpflichtenden Teilnahme für betroffene Un-
ternehmen, weshalb Ausschreibungs- bzw. (Vor-)Auswahlverfahren nicht extra notwendig sind. Den-
noch müssen auch hier wesentliche Mess-, Überwachungs- und Reportingverpflichtungen erfüllt wer-
den, die als Grundlage für diese Systeme dienen. 

Die Analyse der erforderlichen Prozessstufen unterliegt mehreren Einschränkungen und kann nicht 
direkt mit dem bürokratischen Aufwand der Unternehmen gleichgesetzt werden. Sie umfasst keine 
instrumentenspezifische Bewertung der Aufwandshöhe, die sowohl zwischen den Prozesskategorien 
als auch instrumentenübergreifend innerhalb einer Prozesskategorie stark variieren kann. Zudem er-
laubt die Darstellung keine Aussage über den Mehrwert einzelner Prozessstufen für die Effektivität 
der Instrumente oder die Umsetzung der Vorhaben. Solche weiterführenden Analysen stellen jedoch 
ein wichtiges Forschungsfeld für zukünftige Untersuchungen dar. 
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Abbildung 5: Darstellung der bürokratischen Prozesskategorien der Instrumente aus Unternehmensperspektive

 
Abb. 5 Anmerkungen: 1) Pränotifizierung bzw. Notifizierung der geplanten Projektförderung der beteiligten Nationalstaaten gegenüber der EU-Kommission; 2) Einreichung der Qualifizierungs- und 
Gebotsunterlagen erfolgen gemeinsam; 3) Im Rahmen der Vorbereitung des Fördervertrages weitere Überprüfungsschritte; 4) Gebotseinreichung und Vorbereitung von HPA/HSA können sich über-
schneiden; 5) Für stationäre Anlage zudem Emissionsgenehmigung erforderlich. Antrag zur Emissionsgenehmigung und Überwachungsplan sollen im Rahmen des EU ETS II zusammen bearbeitet 
werden.; 6) Erwerb durch kostenlose Zuteilung, Ersteigerung bzw. Handel; 7) Erwerb durch Festpreiskauf bzw. Handel, Umstellung des NEHS ab 2026: Ablösung der Einheitspreis- durch Versteige-
rungsphase; 8) Darstellung basierend auf Zertifizierungsschema REDcert EU 
Abb. 5 Quelle: Eigene Abbildung im Rahmen des Projekts IMA-GH2 basierend auf [9], [19], [20], [23], [24], [25], [26], [31], [32], [33], [42], [47], [52], [55], [70], [71], [72], [81], [86], [87], [88], [89], [90], [91], 
[92], [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100]
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2.5. Kritische Bewertung der Förderlandschaft 

2.5.1. Komplexität und Inkohärenz 

Die Vielzahl der Instrumente zur Förderung und Ausgestaltung des Wasserstoffhochlaufs führt zu ei-
ner erheblichen Komplexität durch das Zusammenspiel unterschiedlicher Mechanismen, Kriterien 
und Prozesse. Eine derartige Komplexität des Instrumentenmixes kann Zielkonflikte, unerwünschte 
Wechselwirkungen, Überlappungen oder hohe bürokratische Belastungen zur Folge haben. Derartige 
negative Effekte können wiederum die Effizienz und die Effektivität des Instrumentenmix negativ be-
einträchtigen, welcher daher grundsätzlich kritisch zu hinterfragen ist. 

Zielkonflikte werden z. B. deutlich, wenn der anvisierte mengenmäßige Markthochlauf den Anforde-
rungen der Wasserstoffzertifizierung gegenübergestellt wird. Einerseits wird ein schneller Hochlauf 
angestrebt, andererseits stehen strenge Nachhaltigkeitskriterien für Wasserstoff im Fokus. So sti-
mulieren RFNBO-Quoten die Nachfrage nach klimafreundlichem Wasserstoff, um das „Henne-Ei-
Problem“ der Wasserstoffwirtschaft zu adressieren und einen schnellen Hochlauf zu forcieren. 
Gleichzeitig führen die strengen und spezifischen Anforderungen, die für eine Anerkennung von Was-
serstoff und seinen Derivaten als erneuerbar und somit für ihre Anrechenbarkeit auf die Quoten er-
füllt sein müssen, zu erheblichen Belastungen für die Produzenten und Verbraucher. Ein wesentlicher 
Aspekt sind hierbei die Bedingungen in der delegierten Verordnung zu Artikel 27 der RED II bezüglich 
der Additionalität und der zeitlichen sowie geographischen Korrelation für den Strombezug von 
RFNBO-Produktion, die gegenwärtig intensiv diskutiert werden [101], [102], [103]. 

Darüber hinaus macht die Vorgabe, dass die CO2-Emissionen für die Synthese von RFNBOs und RCFs 
entweder bereits in einem vorgelagerten Schritt durch eine wirksame CO2-Bepreisung erfasst oder 
auf die THG-Intensität angerechnet werden müssen, Produktionsprojekte außerhalb Europas kaum 
umsetzbar. Außerdem kann der festgelegte CO2-Grenzwert für RFNBOs, RCFs und LCFs zu signifi-
kanten Verteuerungseffekten oder zum Ausschluss bestimmter Projekte führen, da die letzten Ein-
sparungen überproportional hohe Kosten verursachen, aber zur Einhaltung des Grenzwertes erforder-
lich sein können. 

Bei Betrachtung von H2Global wird zudem deutlich, dass sich Zielkonflikte zwischen der anvisierten 
Steigerung der Investitionssicherheit auf der Produktionsseite und dem verfügbaren Budgetrahmen 
ergeben können. So erscheint es fraglich, ob eine Förderlaufzeit von maximal 10 Jahren ausreichend 
ist, um die notwendige Investitionssicherheit für Projekte zu gewährleisten. Längere Förderzeiträume 
würden auch zu niedrigeren Preisen und somit geringeren Differenz- bzw. Förderkosten führen, den-
noch könnte eine Verlängerung der Abnahmeverpflichtung mit einer insgesamt höheren Budgetbe-
lastung für das Förderinstrument einhergehen. 

Neben Zielkonflikten können sich auch unerwünschte Wechselwirkungen zwischen Instrumenten er-
geben. Vor diesem Hintergrund ist zum Beispiel der Zusammenhang von KSVs und dem ETS zu be-
trachten. Wie in Abschnitt 2.1 erläutert sind KSVs an das EU ETS geknüpft und somit die Budgethöhe 
zur Finanzierung der KSV abhängig vom CO2 Preis. Hieraus ergibt sich die Schwierigkeit, dass das 
notwendige Förderbudget für den Staatshaushalt nicht absehbar ist. Darüber hinaus stellt sich die 
Frage, inwieweit der Staat als Vertragspartner bei einem hohen CO2-Preis, der den dynamisierten Ver-
tragspreis des jeweiligen KSVs übersteigt, Zahlungen vom Unternehmen an den Staat tatsächlich 
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durchsetzen wird. Insbesondere könnten energieintensive Unternehmen im internationalen Wettbe-
werb weiter unter Druck geraten, sodass die Politik davon absehen könnte, ihnen zusätzliche Belas-
tungen durch Rückzahlungen im Sinne der KSVs aufzubürden. 

Zusätzlich entsteht bei den KSVs durch die Förderung der Umstellung des Produktionsverfahrens ein 
preismindernder Effekt im ETS durch das Freiwerden von Emissionszertifikaten [104]. Derartige 
Wechselwirkungen führen zu einer Steigerung der Kosten der Emissionsreduktion und erschweren 
es, die Wirkungen einzelner Instrumente einfach abzuschätzen. 

In Abbildung 3 wird zudem ersichtlich, dass trotz Unterscheidungen unter anderem bei der geogra-
phischen Ausrichtung oder des Auktionsdesigns umfangreiche Überlappungen der Instrumente ent-
lang der Wertschöpfungskette bestehen. Derartige Überschneidungen von Förderinstrumenten ent-
lang der Wertschöpfungskette können es Unternehmen erschweren, den Nutzen einzelner Instru-
mente zu bewerten oder eine klare Strategie im Hinblick auf eine potenzielle Instrumentenbeteili-
gung zu entwickeln. Zusätzlich können die komplexen Ausgestaltungen einzelner Instrumente sowie 
die damit verbundenen bürokratischen Abläufe und Belastungen zu langen Bearbeitungszeiten füh-
ren. Dies wird insbesondere am Beispiel der Hy2Infra-Welle deutlich, bei welcher eine Bearbeitungs-
zeit von 22 Monaten benötigt wurde [105]. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Unternehmen diversen Schwierigkeiten innerhalb der För-
derlandschaft ausgesetzt sind. Es stellt sich daher die Frage, in welcher Form insbesondere kleinere 
Unternehmen mit begrenzten Ressourcen an derartigen Instrumenten teilnehmen können und inwie-
weit diese von ausgabeorientierten Fördermechanismen profitieren können.  

 

2.5.2. Zugang der Unternehmen zu den Fördermaßnahmen 

Die Gegenüberstellung der Unternehmensstrukturen hinsichtlich der Mitarbeiterzahl in der energie-
intensiven Industrie sowie den geförderten Unternehmen in Abbildung 6 gibt einen groben Überblick 
über den Zugang zu den betrachteten Förderinstrumenten in Deutschland. Hierbei zeigen sich zwei 
Herausforderungen:  Zum einen erhalten von den etwa 7000 Betrieben der deutschen energieintensi-
ven Industrie nur eine kleine zweistellige Zahl an Betrieben eine Förderung durch IPCEI oder KSVs. 
Diese Tatsache lässt sich durch die grundsätzlich begrenzte Verfügbarkeit von staatlichen Finanz-
mitteln begründen, die nicht den gesamten Hochlauf finanzieren können. Deshalb müssen die einge-
setzten Mittel eine Hebelwirkung entfalten, um durch erste Ankerprojekte Spillover-Effekte auf wei-
tere Industriebetriebe zu erzeugen. Zum anderen zeigt sich beim Vergleich der Anzahl der geförderten 
Betriebe je Beschäftigungsgrößenklasse. Von den kleinen Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern, 
die mehr als die Hälfte der deutschen energieintensiven Unternehmen ausmachen, erhielt bisher kein 
einziges Unternehmen eine Förderung durch die hier betrachteten Instrumente. Den größten Anteil 
der durch die Instrumente geförderten Unternehmen machen Unternehmen über 1000 Mitarbeitern 
aus, wohingegen deren Anteil an den gesamten energieintensiven Unternehmen nur 1 % beträgt. Ei-
nen möglichen Grund für diese Diskrepanz liefert Kapitel 2.4: Die notwendigen Prozessschritte, um 
an einem Förderinstrument teilzunehmen, sind vielfältig und komplex, sodass insbesondere kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMUs) nicht die dafür notwendigen Kapazitäten besitzen. Auf-
grund der bisherigen Erfahrungen (vgl. [106]) erscheint es auch seitens der öffentlichen Verwaltung 
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fragwürdig, ob eine Ausweitung der Instrumente auf eine deutlich höhere Anzahl an Unternehmen 
personell umsetzbar ist, selbst wenn der Aspekt fehlender finanzieller Mittel hierbei ausblendet wird. 
Es stellt sich daher insgesamt die Frage, wie insbesondere KMUs bei der Umstellung auf Wasserstoff 
unterstützt werden können und somit die gesamte Transformation der Industrie erreicht werden kann, 
ohne, dass die finanziellen Kapazitäten der staatlichen Fördergeber an ihre Grenzen stoßen. 

Abbildung 6: Gegenüberstellung der deutschen energieintensiven Industrie mit im Wasserstoffhoch-
lauf geförderten deutschen Unternehmen nach Beschäftigungsgrößenklassen  

 
Abb. 6 Anmerkungen: Im Sinne der Vergleichbarkeit wurden alle energieintensiven Unternehmen in Deutschland (Papier, Ko-
kerei & Mineralöl, Chemie, Glas & Keramik sowie Metall) als mögliche Wasserstoffnutzer und damit auch mögliche Empfänger 
von Fördermitteln zur Umstellung der Produktion in die Abbildung mit aufgenommen. Daten zu Mitarbeiterzahlen geförderter 
Unternehmen stammen aus Jahresabschlüssen oder Unternehmenswebsites der entsprechenden Unternehmen. Daraus ent-
stehende etwaige Ungenauigkeiten können zu leichten Verschiebungen der betrachteten Beschäftigungsgrößenklassen füh-
ren, verursachen aber keine signifikante Veränderung des Gesamtbilds. 

Abb. 6 Quelle: Eigene Darstellung basierend auf  [23], [24], [25], [26], [48], [74], [107], [108], [109], [110], [111], [112], [113], [114], 
[115], [116], [117], [118], [119], [120], [121], [122], [123], [124], [125], [126], [127], [128], [129], [130], [131], [132], [133], [134], [135]  
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3. Fazit 

Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft wird durch zahlreiche Förderinstrumente unterstützt, von 
denen einige bereits erste Ergebnisse zeigen, wie etwa die Ammoniak-Ausschreibung im Rahmen von 
H2Global oder die ersten Auktionsrunde der EHB. Dennoch bestehen weiterhin erhebliche Herausfor-
derungen. 

Ein zentrales Problem ist die hohe politische Unsicherheit, die mit der Vielfalt an Programmen einher-
geht. Für die Verwendung öffentlicher Mittel ist es zwingend notwendig, diese angesichts neuer geo-
politischer Herausforderungen effizient und effektiv einzusetzen. Die Erwartungen aller Akteure wer-
den somit unter großer Unsicherheit über die gültigen Rahmenbedingungen gebildet. Insbesondere 
KMUs sind schon aufgrund der Komplexität der Instrumente oft nicht in der Lage, an den Förderpro-
grammen teilzunehmen.  

Die bestehenden Instrumente führen noch nicht zu den erforderlichen Mengen bei der Bereitstellung 
und Abnahme von Wasserstoff und seinen Derivaten, da langwierige und komplexe Verfahren und 
(nicht zuletzt aufgrund der zahlreichen Vorgaben) hohe Investitionskosten die Umsetzung bremsen. 
Redundanzen und Zielkonflikte zwischen unterschiedlichen Instrumenten können darüber hinaus de-
ren Effektivität und Effizienz schmälern. Bis heute mangelt es an großvolumigen und langfristigen 
Verträgen, die geeignet sind, Investitionen abzusichern. Privates Kapital dürfte aufgrund dieser wid-
rigen Rahmenbedingungen nur zögerlich fließen.  

Hinderlich für einen schnellen Hochlauf dürften auch die strikten Vorgaben für die Zertifizierung von 
RFNBOs sein. Insbesondere die Bedingungen bezüglich der Additionalität und der zeitlichen sowie 
geographischen Korrelation für den Strombezug von RFNBO-Produktion, sowie die Voraussetzung ei-
ner wirksamen CO2-Bepreisung sind kritisch zu hinterfragen.  

In der Gesamtbetrachtung des derzeitigen Förder- und Regulierungsrahmens erscheint es wichtig, 
insbesondere den Emissionshandel als zentrales Instrument weiter zu stärken, Preise dort nicht durch 
komplementäre Maßnahmen zu verzerren und bei der Einführung des EU ETS II nicht hinter bereits 
gesteckten Zielen zurückzufallen. Bei ausgabewirksamen Instrumenten sollten die Budgets realis-
tisch an die verfügbaren finanziellen und personellen Kapazitäten angepasst und Teilnahmeprozesse 
so weit wie möglich vereinfacht und vereinheitlicht werden. Dabei sollten die Teilnahme- und Aus-
schlusskriterien gezielt auf die tatsächliche Emissionsreduktion ausgerichtet sein. Das zentrale Ziel-
bild muss dabei weiterhin eine Ausrichtung der zukünftigen Wasserstoffnutzung auf erneuerbaren 
sowie kohlenstoffarmen Wasserstoff als Beitrag zur Klimaneutralität sein. Inwiefern hierbei kohlen-
stoffarmer Wasserstoff nur eine Übergangstechnologie oder auch Teil einer vollständigen Klimaneut-
ralität sein kann, sollte primär unter dem Gesichtspunkt der tatsächlichen Emissionsreduktion be-
wertet werden. Ausgabewirksame Instrumente sollten stets als Impulsgeber und Hebel für privates 
Kapital konzipiert werden, da der Großteil der erforderlichen Investitionen aus privaten Mitteln kom-
men muss. In diesem Zusammenhang ist auch der Abschluss langfristiger Verträge von zentraler Be-
deutung, deren Absicherung durch staatliche Garantien oder Finanzierungsinstrumente erfolgen 
sollte. 
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Die Transparenz bei der Bewertung des Nutzens der untersuchten Instrumente ist jedoch begrenzt. 
Die Kosten, der tatsächliche Nutzen und die Hebelwirkungen einzelner Projekte, insbesondere bei 
den KSVs und IPCEIs, sind oft unklar, was eine fundierte Bewertung der Effizienz erschwert. Zudem 
fehlen belastbare Daten zur Wirksamkeit der Fördermaßnahmen, was sowohl die strategische Wei-
terentwicklung als auch den öffentlichen Diskurs behindert. Das Forschungsprojekt IMA-GH2 will 
einen Beitrag zur Schließung dieser Lücke leisten und die einzelnen Instrumente in detaillierten 
Analysen evaluieren. 
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